
A l l g e m e i n e   G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n 
 

§ 1 Geltungsbereich 
(1) Diese Verkaufsbedingungen gelten sowohl gegenüber Unternehmern, juristischen Personen 

des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Ab-
satz 1 BGB als auch gegenüber Privatpersonen. Entgegenstehende oder von unseren Ver-
kaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nur an, wenn wir 
ausdrücklich schriftlich der Geltung zustimmen.  

(2) Im kaufmännischem Verkehr gelten diese Verkaufsbedingungen auch für alle zukünftigen 
Geschäfte mit dem Besteller, soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt. 

 

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss 
Die vom Besteller unterzeichnete Bestellung ist ein bindendes Angebot. Wir können dieses 
Angebot innerhalb von zwei Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung annehmen 
oder innerhalb dieser Frist die bestellte Ware zusenden. 

 

§ 3 Überlassene Unterlagen 
An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller überlassenen Unterlagen, 
wie z. B. Kalkulationen, Zeichnungen etc., behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte 
vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir ertei-
len dazu dem Besteller unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir das Angebot 
des Bestellers nicht innerhalb der Frist von § 2 annehmen, sind diese Unterlagen uns unver-
züglich zurückzusenden. 

 

§ 4 Preise und Zahlung 
(1) Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk aus-

schließlich Verpackung und zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe. Kosten der 
Verpackung werden gesondert in Rechnung gestellt. 

(2) Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das umseitig genannte Konto zu erfolgen. 
Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig. 

(3) Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis sofort nach Rechnungserhalt zahlbar. 
Verzugszinsen werden in Höhe von 8 % (kaufmännischer Verkehr) bzw. 5 % (nicht kaufmänni-
scher Verkehr) über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. berechnet. Die Geltendmachung eines 
höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 

(4) Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, bleiben angemessene Preisänderungen wegen 
veränderter Lohn-, Material- und Vertriebskosten für Lieferungen, die 3 Monate oder später 
nach Vertragsabschluss erfolgen, vorbehalten. 

 

§ 5 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte 
Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechts-
kräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der 
Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis 
beruht. 

 

§ 6 Lieferzeit 
(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße 

Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages 
bleibt vorbehalten. 

(2) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungs-
pflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich et-
waiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbe-
halten. Sofern vorstehende Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Un-
tergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Be-
steller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. 

(3) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen eines Lieferverzuges bleiben 
unberührt. 

(4) Alle vereinbarten Lieferfristen gelten vorbehaltlich richtiger und rechtzeitiger Selbstbeliefe-
rung. 

 

§ 7 Gefahrübergang bei Versendung 
Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers an diesen versandt, so geht mit der Absendung an 
den Besteller, spätestens mit Verlassen des Werks/Lagers die Gefahr des zufälligen Unter-
gangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Besteller über. Dies gilt unab-
hängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkos-
ten trägt. 

 

§ 8 Eigentumsvorbehalt  
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung 

sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen Liefe-
rungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind berechtigt, die 
Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält. 

(2) Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die 
Kaufsache pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten 
gegen Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Müs-
sen Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, hat der Besteller diese auf ei-
gene Kosten rechtzeitig auszuführen. Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat 
uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand 
gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage 
ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu er-
statten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.  

 

§ 9 Gewährleistung und Mängelrüge (kfm. Verkehr) 
(1) Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB 

geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.  
(2) Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns geliefer-

ten Ware bei unserem Besteller. Vorstehende Bestimmungen gelten nicht, soweit das Gesetz 
gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 479 Absatz 1 BGB 
(Rückgriffsanspruch) und § 634a Absatz 1 BGB (Baumängel) längere Fristen zwingend vor-
schreibt. Vor etwaiger Rücksendung der Ware ist unsere Zustimmung einzuholen. 

(3) Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der 
bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die Ware, vorbehaltlich 
fristgerechter Mängelrüge nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist uns 
stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. Rückgriffsan-
sprüche bleiben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt. 

 
(4) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller – unbeschadet etwaiger Schadensersatzan-

sprüche – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern. 
(5) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten 

Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher 
Abnutzung oder Verschleiß wie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhaf-
ter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, 
mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder aufgrund besonderer äußerer Ein-
flüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder 
Dritten unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen 
für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.  

(6) Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwen-
dungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, 
soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware nachträglich an ei-
nen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die 
Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.  

(7) Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als der Besteller mit 
seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden 
Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruches des Bestellers ge-
gen den Lieferer gilt ferner Absatz 6 entsprechend. 

 

§ 10 Gewährleistung und Mängelrüge (nicht kfm. Verkehr) 
(1) Offensichtliche Mängel sind vom Käufer innerhalb von 4 Wochen ab Lieferung des Vertrags-

gegenstandes schriftlich uns gegenüber zu rügen. 
(2) Der Besteller hat zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatz-

lieferung erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt, die vom Besteller gewählte Art der Nacher-
füllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die an-
dere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Besteller bleibt. Während der 
Nacherfüllung sind die Herabsetzung des Kaufpreises oder der Rücktritt vom Vertrag durch 
den Besteller ausgeschlossen. Eine Nachbesserung gilt mit dem erfolglosen zweiten Versuch 
als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Sache oder des Mangels o-
der den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen o-
der haben wir die Nacherfüllung insgesamt verweigert, kann der Besteller nach seiner Wahl 
Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklä-
ren. 

(3) Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen wegen des Mangels kann der 
Besteller erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder wir die Nach-
erfüllung verweigert haben. Das Recht des Bestellers zur Geltendmachung von weitergehen-
den Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt davon unberührt. 

(4) Wir haften unbeschadet vorstehender Regelungen und der nachfolgenden Haftungsbe-
schränkungen uneingeschränkt für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer 
fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung unserer gesetzlichen Vertretern oder unse-
rer Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden, die von der Haftung nach dem Produkt-
haftungsgesetz umfasst werden, sowie für alle Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahr-
lässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist, unserer gesetzlichen Vertreter oder unserer Er-
füllungsgehilfen beruhen. Soweit wir bezüglich der Ware oder Teile derselben eine Beschaf-
fenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben hat, haften wir auch im Rahmen dieser 
Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit oder Haltbarkeit 
beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haften wir allerdings nur dann, wenn 
das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgaran-
tie erfasst ist. 

(5) Wir haften auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit 
diese Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die 
Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten). Wir haften 
jedoch nur, soweit die Schäden in typischer Weise mit dem Vertrag verbunden und vorher-
sehbar sind. Bei einfachen fahrlässigen Verletzungen nicht vertragswesentlicher Nebenpflich-
ten haften wir im Übrigen nicht. Die in den Sätzen 1 – 3 enthaltenen Haftungsbeschränkun-
gen gelten auch, soweit die Haftung für die gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten 
und sonstigen Erfüllungsgehilfen betroffen ist. 

(6) Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten 
Anspruchs ausgeschlossen. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt 
dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Ver-
treter und Erfüllungsgehilfen. 

(7) Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre bei neuen sowie 1 Jahr bei gebrauchten Sachen, 
gerechnet ab Gefahrübergang. Diese Frist gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von Mangelfol-
geschäden, soweit keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend gemacht werden. 

 

§ 11 Software 
(1) Bei Lieferung von Software gelten über unsere Bedingungen hinaus die besonderen Lizenzbe-

dingungen des Herstellers. Mit der Entgegennahme der Software erkennt der Käufer deren 
Geltung ausdrücklich an. 

(2) Aus lizenztechnischen Gründen ist der Umtausch oder die Rücknahme jedweder Software 
grundsätzlich nicht möglich. Eine Reklamationsbearbeitung können wir nur bei nicht lesbaren 
oder defekten Datenträgern bzw. Produkten akzeptieren. Mit dem Öffnen der Originalverpa-
ckung, respektive der Plastikhülle, erkennt der Kunde unseren Urheberrechtsschutz und die 
Gewährleistungsbedingungen an. Originalverpackungen sind alle unsere Verpackungen und 
die unserer Zulieferer. 

 

§ 12 Sonstiges 
(1) Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der 

Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 
(2) Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist 

unser Geschäftssitz, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. 
(3) Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung dieses Vertrages getrof-

fen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. 
(4) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine 

Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien ver-
pflichten sich, anstelle der unwirksamen Regelung eine solche gesetzlich zulässige Regelung 
zu treffen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt, 
bzw. diese Lücke ausfüllt. 

 


